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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 

 

 

Lerchenauer Straße 76, 80809 München, Stadtbezirk 11 Milbertshofen – Am Hart:  

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), 

Antrag auf Teilgenehmigung gem. § 8 BImSchG i.V.m. §§ 10, 16 BImSchG zur Änderung 

der Anlage für den Bau und die Montage von Kraftfahrzeugen (Neubau Teilbereich 

Karosseriebau - Errichtung des Gebäudes 36.2 ohne Anlagentechnik mit 

brandschutztechnischer Neubetrachtung des Gebäudes 36.0) sowie Antrag auf 

vorzeitigen Beginn nach § 8a BImSchG 

 

 

Die amtliche Bekanntmachung finden Sie auch im Internet unter 

https://stadt.muenchen.de/infos/amtliche-bekanntmachungen.html  

 

 

Die Firma BMW AG, Petuelring 130, 80809 München hat mit Antrag vom 19.09.2022, 

modifiziert und ergänzt am 29.11.2022, 01.12.2022, 22.12.2022 und 24.01.2023 die 

immissionsschutzrechtliche Teilgenehmigung gemäß § 8 BImSchG für die Änderung der 

Anlage für den Bau und die Herstellung von Kraftfahrzeugen (Neubau Teilbereich 

Karosseriebau – Errichtung des Gebäudes 36.2 – ohne Anlagentechnik mit 

brandschutztechnischer Neubetrachtung des Gebäudes 36.0) am Standort Lerchenauer 

Straße 76, 80809 München im Stadtbezirk 11 – Milbertshofen- Am Hart beantragt. Gleichzeitig 

wurde gemäß § 8a BImSchG ein Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Beginns für die 

Errichtung des Rohbaus des Gebäudes 36.2, den Abbruch einer Brandwand des Gebäudes 

36.0 zur Verbindung der Gebäude 36.0 und 36.2 sowie die Baumfällung für die 2. 

Baustellenzufahrt gestellt. 

 

 

I. Beschreibung des Vorhabens: 

 

Die BMW AG beabsichtigt in ihrem Werk in der Lerchenauer Straße 76, 80809 München 

(Gemarkung Milbertshofen, Flurstück Nr. 480), eine wesentliche Änderung einer 

immissionsschutzrechtlichen Anlage gemäß Nr. 3.24 des Anhangs 1 der 4. BImSchV 

durchzuführen. Im Anlagenteil Technologie Karosseriebau (TKB) soll hierzu ein neues 

Gebäude (Nr. 36.2) anstelle abgerissener Gebäude errichtet werden. Das neue Gebäude 36.2 

wird dann zu den bestehenden Gebäuden für den Karosseriebau hinzutreten. Für die 

Errichtung des Gebäudes 36.2 wird ein immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsantrag 

gemäß § 16 BImSchG gestellt. Der Genehmigungsantrag gemäß § 16 BImSchG wird, im 

Wesentlichen aus zeitlichen Gründen, auf zwei Anträge auf Teilgenehmigung gemäß § 8 

BImSchG aufgesplittet.  

Im vorliegenden ersten Antrag gemäß § 8 BImSchG wird die Errichtung des Gebäudes 36.2, 

bestehend aus drei Ebenen, beantragt. Bestandteil dieser Teilgenehmigung ist ebenso eine 

brandschutztechnische Neubetrachtung des Gebäudes 36.0, ausgelöst durch einen Abbruch 

der Brandwand zwischen Gebäude 36.2 und dem bestehenden Gebäude 36.0. Die zum 
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Gebäude 36.2 zugehörige technische Gebäudeausstattung (Lüftungs- und Rückkühlgeräte) 

sowie die dazugehörige Außenbeleuchtung sind Bestandteil des Antragsgegenstands. 

In einem späteren zweiten Antrag gemäß § 8 BImSchG werden die Errichtung und der Betrieb 

der Anlagentechnik im Gebäude 36.2 beantragt. 

 

Das Vorhaben unterfällt Ziffer 3.24 des Anhangs 1 der 4. BImSchV – Verordnung über 

genehmigungsbedürftige Anlagen (Anlagen für den Bau und die Montage von Kraftfahrzeugen 

mit einer Kapazität von 100.000 Stück oder mehr je Jahr), Verfahrensart G (= 

Genehmigungsverfahren gemäß § 10 – mit Öffentlichkeitsbeteiligung).  

 

Zudem wurde eine allgemeine Vorprüfung nach Nr. 3.14, Spalte 2, Kennzeichen A der Anlage 

1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) durchgeführt. 

 

Die Bewertung des Standortes hat ergeben, dass bei den vorgesehenen Vermeidungs- und 

Verminderungsmaßnahmen durch das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Nach Einschätzung der Landeshauptstadt München, 

Referat für Klima- und Umweltschutz besteht daher - nach überschlägiger Prüfung unter 

Berücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien - keine Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 UVPG i.V.m. § 7 Abs. 

1 S. 2 UVPG (gesonderte Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München; 

ebenso unter o.g. Link und im UVP-Portal Bayern abrufbar. Das UVP-Portal Bayern ist unter 

der Internetadresse https://www.uvp-verbund.de/by erreichbar.). 

 

 

II. Derzeit vorliegende entscheidungserhebliche Unterlagen: 

 

Insbesondere folgende entscheidungserhebliche Berichte und Empfehlungen liegen derzeit 

vor und sind Bestandteil der Antragsunterlagen: 

 

• Erläuterungsbericht zu Errichtung des Gebäudes 36.2 (vom 19.09.2022, ergänzt am 

25.11.2022) mit Aussagen insbesondere zum Standort, zum Vorhaben, zum Verfahren, 

zur Luftreinhaltung, zum Lärm- und Erschütterungsschutz, zur Anlagensicherheit, zu 

den Abfällen, zur Wärmenutzung, zu Maßnahmen bei Betriebseinstellung, zum 

Arbeitsschutz, zum Gewässerschutz (Entwässerung, Schutz vor Wassergefährdung), 

zum Naturschutz und zu den Auswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter nach § 

2 Abs. 1 UVPG 

 

• Vorschau Erläuterungsbericht für Errichtung und Betrieb der Anlagentechnik im 

Gebäude 36.2 vom 19.09.2022 (separates Genehmigungsverfahren zu einem späteren 

Zeitpunkt) mit Aussagen insbesondere zum Standort, zum Vorhaben, zum Verfahren, 

zur Luftreinhaltung, zum Lärm- und Erschütterungsschutz, zur Anlagensicherheit, zu 

den Abfällen, zur Wärmenutzung, zur Energienutzung, zu Maßnahmen bei 

Betriebseinstellung, zum Arbeitsschutz, zum Gewässerschutz (Entwässerung, Schutz 

vor Wassergefährdung), zum Naturschutz und zu den Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG 
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• Kurzbeschreibung (vom 25.11.2022) mit allgemein, nichttechnischer 

Zusammenfassung der Angaben zum Standort, zum Vorhaben, zu den 

Umweltauswirkungen (Immissionen, Verbleib von Abfällen, Abwasser, Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen, Denkmalschutz, Natur- und Artenschutz), zur 

Anlagensicherheit sowie einer Vorschau für den späteren Betrieb (separates 

Genehmigungsverfahren) 
 

• Fachliche Gutachten und Stellungnahmen: 
 

o Wärmeschutznachweis (PMI, Dipl.-Ing. Peter Mutard, Ingenieurgesellschaft für 

Technische Akustik, Schall- und Wärmeschutz mbH vom 17.03.2022) 

o Stellungnahme zur Allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß den Kriterien 

der Anlage 3 des UVPG (Müller-BBM GmbH vom 07.09.2022) 

o Schornsteinhöhenbestimmung Gebäude 36.2 (Müller-BBM GmbH vom 

07.09.2022) 

o Immissionstechnische Untersuchung/Schallgutachten (PMI, Dipl.-Ing. Peter 

Mutard, Ingenieurgesellschaft für Technische Akustik, Schall- und 

Wärmeschutz mbH vom 21.07.2022) 

o Stellungnahme zum Immissionsschutz und Parallelbetrieb mit bestehendem 

Karosseriebau (PMI, Dipl.-Ing. Peter Mutard, Ingenieurgesellschaft für 

Technische Akustik, Schall- und Wärmeschutz mbH vom 21.07.2022) (aufgrund 

von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nur als zusammenfassende 

Inhaltsdarstellung einsehbar) 

o Verkehrsuntersuchung (Vössing Ingenieursgesellschaft mbH vom 28.10.2022) 

 

• Topographische Karten, Ausschnitt aus Flächennutzungsplan mit Legende, Luftbilder 

(Gesamtwerk, Karosseriebau, Anlagenabgrenzung), Lageplan Neubau Teilbereich 

Karosseriebau, Lichtkonzept Außenanlagen, Blocklayout Geb. 36.2, Flussdiagramm 

Fertigungsablauf, technisches Datenblatt Kühltürme, Sicherheitsdatenblätter, 

Abfallvermeidungskonzept, Pläne (amtlicher Lageplan, Freiflächengestaltungsplan mit 

Dachbegrünung, Baumbestandsplan mit Dachbegrünung, Baustelleneinrichtungsplan, 

Lageplan Logistikverkehr, Grundrisse, Dachaufsichten, Schnitte und Ansichten) und 

Brandschutznachweis  

 

• Antrag auf Baugenehmigung vom 19.09.2022 über den Neubau des Gebäudes 36.2 im 

Werk 1.10 und die brandschutztechnische Neubetrachtung von Gebäude 36.0 wegen 

des Abbruchs der Brandwand zwischen Gebäude 36.0 und 36.2  

 

 

III. Genehmigungsbehörde 

 

Zuständig für die Entscheidung über das Vorhaben ist die Landeshauptstadt München, Referat 

für Klima- und Umweltschutz, Geschäftsbereich IV, Sachgebiet IV-21, Immissionsschutz Nord, 

Bayerstraße 28a, 80335 München (Telefon: 089 233-47519, Fax: 089 233-47759, E-Mail: 

immissionsschutz-nord.rku@muenchen.de)  
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IV. Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 10 Abs. 3 BImSchG) 

 

Das Genehmigungsverfahren wird mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die für die 

Öffentlichkeitsbeteiligung maßgeblichen Vorschriften sind: 

• § 10 Abs. 3 bis 6 BImSchG 

• §§ 8 bis 19 der 9. BImSchV sowie 

• §§ 2 bis 5 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und 

Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie (PlanSiG) 

 

1. Öffentliche Bekanntmachung der Antragsunterlagen im Internet und öffentliche Auslegung: 

 

Die öffentliche Bekanntmachung des Antrags und der Unterlagen erfolgt im Internet von 

Samstag, den 18.02.2023 bis einschließlich Freitag, den 17.03.2023 unter der folgenden 

Internetadresse: 

 

https://stadt.muenchen.de/infos/laufende-verfahren-im-umweltbereich.html  

 

Daneben liegen der Antrag und die Unterlagen als zusätzliches Informationsangebot 

während des Auslegungszeitraumes beim Referat für Klima- und Umweltschutz in der 

Bayerstraße 28a, 80335 München, Zimmer 3077 während folgender Sprechzeiten zur 

Einsicht aus: 

 

• Montag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

• Dienstag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

• Mittwoch – Donnerstag von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

• Freitag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 

Am Faschingsdienstag, 21.02.23, ist eine Einsichtnahme nur von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

möglich. 

 

Eine vorherige Terminvereinbarung wäre wünschenswert, diese ist jedoch nicht zwingend 

erforderlich. Eine Terminvereinbarung ist ab dem 18.02.2023 zu den o.g. Zeiten unter der 

Telefonnummer 01525-6895431 möglich. 

Informationen über die aktuell einzuhaltenden Hygienevorschriften (z.B. notwendiger 

Mund- und Nasenschutz) erhalten Sie unter der Telefonnummer 089 233-47519. 

Weitere Informationen, die für die Entscheidung über das Vorhaben von Bedeutung sein 

können und die dem Referat für Klima- und Umweltschutz erst nach Beginn der Auslegung 

vorliegen, werden der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen über den Zugang zu 

Umweltinformationen zugänglich gemacht. 

 

2. Erhebung von Einwendungen durch die Öffentlichkeit: 

 

Die Öffentlichkeit wird dazu aufgefordert, etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben bei 

nachfolgender Stelle zu erheben. 
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Dies kann bis zwei Wochen nach Ende der Auslegungsfrist, also bis einschließlich 

Freitag, den 31.03.2023 schriftlich oder elektronisch gegenüber der Landeshauptstadt 

München, Referat für Klima- und Umweltschutz, Geschäftsbereich IV, Sachgebiet IV-21, 

Immissionsschutz Nord, Bayerstraße 28a, 80335 München (E-Mail: immissionsschutz-

nord.rku@muenchen.de) erfolgen. 

 

Mit dem Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsverfahren gemäß § 10 

Abs. 3 Satz 5 BImSchG alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 

privatrechtlichen Titeln beruhen. 

 

Es wird gebeten, Namen und Anschrift lesbar anzugeben. Unleserliche Einwendungen 

oder solche, die die Person nicht erkennen lassen, werden beim Erörterungstermin (ggf. 

Online-Konsultation) nicht zugelassen. Einwendungen müssen zumindest die befürchtete 

Rechtsgutgefährdung und die Art der Beeinträchtigung erkennen lassen. 

 

Das Referat für Klima- und Umweltschutz weist darauf hin, dass die Einwendungen der 

Antragstellerin sowie den beteiligten Behörden im Rahmen ihres Aufgabenbereichs 

bekannt zu geben sind. Die Einwender*innen können verlangen, dass ihr Name und ihre 

Anschrift unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung 

des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. Hierauf ist im Einwendungsschreiben 

seitens des Einwenders hinzuweisen. 

 

3. Erörterungstermin als Online-Konsultation 

 

Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann die Genehmigungsbehörde die rechtzeitig gegen 

das Vorhaben erhobenen Einwendungen mit dem Antragssteller und denjenigen, die 

Einwendungen erhoben haben, erörtern. Hierüber entscheidet die Landeshauptstadt 

München, Referat für Klima- und Umweltschutz nach Ablauf der Einwendungsfrist und 

Sichtung der Einwendungen nach pflichtgemäßem Ermessen gemäß § 10 Abs. 6 

BImSchG. 

 

Für den Erörterungstermin wird vorläufig folgender Termin bestimmt:  

Montag, der 15.05.2023 

 

Sofern der Erörterungstermin als Online-Konsultation durchgeführt wird, ist hierfür nach 

derzeitigem Stand folgender Zeitraum vorgesehen: 08.05.2023 – 19.05.2023 

 

Die Durchführung des Erörterungstermins (ggf. als Online-Konsultation) steht unter dem 

Vorbehalt, dass sich die Landeshauptstadt München, Referat für Klima- und 

Umweltschutz, nach Ablauf der Einwendungsfrist und Sichtung der Einwendungen für die 

Erörterung der rechtzeitig erhobenen Einwendungen entscheidet. 

 

Eine Entscheidung, den Termin nicht durchzuführen oder zu verschieben, wird öffentlich 

bekanntgemacht. 
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Zur Teilnahme an der Erörterung berechtigt sind diejenigen, die Einwendungen erhoben 

haben und die Antragstellerin. 

 

Die im Rahmen eines Erörterungstermins bekanntzugebenden Informationen werden bei 

Durchführung als Online-Konsultation zu Beginn der Online-Konsultation zugänglich 

gemacht. Den Teilnahmeberechtigten wird bei Durchführung als Online-Konsultation 

innerhalb einer angemessenen Frist Gelegenheit gegeben, sich schriftlich oder 

elektronisch dazu zu äußern (§ 5 Abs. 4. S.1 und 2 PlanSiG). Die fristgerecht erhobenen 

Einwendungen werden auch dann behandelt, wenn die Antragstellerin oder diejenigen, die 

Einwendungen erhoben haben, nicht am Erörterungstermin bzw. der Online-Konsultation 

teilnehmen. 

 

Die Regelungen über die Online-Konsultation lassen den bereits eingetretenen Ausschluss 

von Einwendungen unberührt (§ 5 Abs. 4 S. 4 PlanSiG). 

 

Die Entscheidung, den Erörterungstermin ggf. als Online-Konsultation durchzuführen, 

beruht auf §§ 5 Abs. 1, Abs. 4 PlanSiG. Die Bekanntmachung des Erörterungstermins als 

Online-Konsultation erfolgt gemäß § 10 Abs. 4 Nr. 3 HS. 1 BImSchG i.V.m. § 12 Abs. 1 

Satz 3 der 9. BImSchV i.V.m. § 5 Abs. 3 S.2 PlanSiG i.V.m. § 73 Abs. 6 Satz 2 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). 

 

Aufgrund der EU-Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) weisen wir darauf hin, dass im 

Rahmen einer Online-Konsultation im o.g. Genehmigungsverfahren die erhobenen 

Äußerungen und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das 

Genehmigungsverfahren von uns erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Die 

persönlichen Daten werden benötigt, um den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu 

können. Das Referat für Klima- und Umweltschutz kann die Daten an die Vorhabenträgerin 

und ihre mitarbeitenden Büros zur Auswertung der Stellungnahmen weiterreichen. Insoweit 

handelt es sich um eine erforderliche und somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer 

rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Die Vorhabenträgerin 

und ihre Beauftragten sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die nach der Online-Konsultation eingebrachten 

Einwendungen, sofern sie für das Zulassungsverfahren von Bedeutung sind, mit in die 

Begründung der das Verfahren abschließenden Entscheidung eingehen. 

 

4. Bekanntmachung der Entscheidung über die Einwendungen 

 

Die Zustellung der Entscheidung über den Antrag und der Einwendungen kann gegenüber 

Personen, die Einwendungen erhoben haben, durch öffentliche Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Landeshauptstadt München und im Internet unter 

 

https://stadt.muenchen.de/infos/amtliche-bekanntmachungen.html  

 

ersetzt werden. 
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München, den 30.01.2023 

 

Landeshauptstadt München 

Referat für Klima- und Umweltschutz 

Geschäftsbereich IV, Immissionsschutz Nord 

Bayerstraße 28a 

80335 München 


